Übereinkunft der Unabhängigen Auditoren

Eingedenk dessen, dass das Wechseln von Klienten (Preclears, Publics) von einem Lieferungs-Terminal bzw. -Gruppe zum bzw. zur anderen in der Vergangenheit immer wieder eine Quelle von Streits war, unterwirft sich der unterzeichnende Auditor/Fallüberwacher/Org im Wege der Selbstverpflichtung folgenden Regeln, die dazu gedacht sind, mögliche Unstimmigkeiten zu vermeiden und das größte Wohl der größten Zahl von Dynamiken sicherzustellen:

1. Wenn eine Person die Linien wechseln will und sich bei der neuen Liefereinheit meldet, sollte von dort aus als erstes beim Leiter der alten Liefereinheit nachgefragt werden, ob die Person offene finanzielle oder Ethik-Zyklen hat. Falls ja, sollte sich die neue Liefereinheit dem Public gegenüber weigern, ihn aufzunehmen, bis er seine offenen Zyklen gehandhabt hat.

2. Auf schriftlichen Wunsch des Preclears, der beiden Seiten zugegangen sein muss, werden die Folder des Preclears an den neuen Auditor bzw. C/S geschickt. Das beinhaltet alle Bestandteile eines solchen Folders wie Programme, C/S-Anweisungen und -Kommunikationen, Folderübersicht, Arbeitsblätter usw., gemäß der Auditing-Admin-Serie.

3. Es wird sichergestellt, dass diese Folder nicht in die Hände des Preclears gelangen können, auch nicht über den Umweg eines dafür eingeschalteten Pseudo-Auditors, um jegliche Auditorenkodex-Verletzungen zu vermeiden. D.h. die Folder werden nur an vertrauenswürdige Auditoren weitergeleitet, von denen bekannt ist, dass sie auf der Basis von L. Ron Hubbard-Materialien arbeiten und eine ethische Arbeitsgrundlage haben.

4. Etwaige Kritik des übernehmenden Terminals am früheren Auditor wird nur auf den korrekten Linien (Cramming, Ethik) kommuniziert, solche Daten werden nicht an Dritte verbreitet mit dem Zweck, den früheren Auditor in ein schlechtes Licht zu setzen. Wenn der übernehmende C/S oder Auditor denkt, dass der Vorgänger out Tech begangen hat, und es ihm wichtig erscheint, soll er die Daten in sachlicher Form aufschreiben (Beobachtung - Datum und Fundstelle, gegen die es seiner Meinung nach verstößt) und dem anderen zukommen lassen. Dieser muss dann selber entscheiden, was er damit macht; er sollte aus einer professionellen Haltung heraus die Vorwürfe überprüfen und dem Nachfolger mitteilen, ob er übereinstimmt oder warum er nicht übereinstimmt, und im Falle eines tatsächlichen Fehlers seine Tech in Cramming verbessern.

5. Wenn es zwischen den Beteiligten zu Streitigkeiten kommt, der sich zwischen ihnen nicht schlichten lässt, sollte versucht werden, eine dritte, neutrale Person aus dem Kreis der Unabhängigen Auditoren/Fallüberwache/Orgs als Schiedsperson einzuschalten;, um zu verhindern, dass der Streit dauerhaft bestehenbleibt und das Überlebensniveau der Freien Zone verringert.

